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Vertrag 
 

 

Abgeschlossen zw: 

 

 

 

 

 

 

im Folgenden kurz „Werkbesteller“ genannt, 

und der Firma 

 

Erste Österreichische Turn- und Sportgerätefabrik 

J. Plaschkowitz Vertriebsgesellschaft m.b.H 

Industriestraße V/3 

AT 7052 Müllendorf 

 

im Folgenden kurz „Werknehmer“ genannt. 

 

1. Vertragsgegenstand: 

 

Gegenstand dieses Vertrags ist die in den allg. Geschäftsbedingungen 

beschriebene Variante 

 

o A - Turnsaalüberprüfung 

o B - Turnsaalüberprüfung und Betriebswartung 

o C - Turnsaalüberprüfung und Komplettwartung 

 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

 

 

 
 

AT-7052 Müllendorf, Industriestraße V/3, Tel: 02682/62737, Fax: 02682/62737-77 
FN116391p, Handelsgericht Wien, DVR: 0703583, UID: ATU19209201, Gerichtsstand Wien, EORI: ATEOS1000014001 

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Guntramsdorf, KtoNr: 9613 BLZ: 32250 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. 
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2. Pflichten des Werknehmers(WN): 

 

Der Werknehmer verpflichtet sich die ausgewählte Variante 1-mal jährlich in 

annähernd gleichen Zeitabständen nach vorheriger Terminvereinbarung 

durchzuführen. 

 

Darüber hinaus verpflichtet sich der WN  für alle Leistungen nach diesem 

Vertrag nur einschlägig geschultes Personal einzusetzen. 

   

Für Schäden hat der WN nur einzustehen, wenn nachzuweisen ist, dass der 

Schaden auf sein alleiniges Verschulden zurückzuführen ist und Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Auf keinen Fall trifft ihn ein Verschulden bei 

Schäden, die durch Geräte hervorgerufen werden, die der WN im Zuge der 

Überprüfung als beschädigt festgestellt hat und dies nachweislich der Direktion 

bekannt gegeben hat. Die Wiederinstandsetzung und Freigabe erfolgt durch den 

WN. 

 

 

 

3. Pflichten des Werkbestellers (WB): 

 

Der WB verpflichtet sich das gem. Punkt 4 vereinbarte Entgelt den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen entsprechend zu leisten. 

 

Darüber hinaus treffen den WB folgende Pflichten: 

 

1. Freihalten der Turnhalle / des Funktionsraumes zum vereinbarten Termin 

und Sicherstellung der ungehinderten Durchführung der notwendigen 

Überprüfungs- bzw. Wartungsarbeiten, sowie die Bereitstellung einer 

ausreichend hohen Stehleiter oder eines Saalgerüstes. 

 

2. Bekanntgabe aller bereits bekannten Schäden und Mängel. 

 

3. Hinweispflicht gegenüber den Benutzerinnen und Benutzern, welche 

Geräte anlässlich der Überprüfung von der Verwendung ausgeschlossen 

sind. 
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4. Entgelt: 
 

Normturnhalle bis 15m x 27m 

 Stk. Preis á Summe 

 

Überprüfung 

 

 € 150,-  

Überprüfung + 

Betriebswartung 
 € 300,- 

 

 

 

Überprüfung + 

Komplettwartung 
 € 1200,- 

 

 

 

Spielhalle bis 22m x 44m 

 Stk. Preis á Summe 

 

Überprüfung 

 

 € 240,-  

Überprüfung + 

Betriebswartung 
   € 480,-  

Überprüfung + 

Komplettwartung 
 € 1920,-  

Dreifachturnhalle bis 27m x 45m 

 Stk. Preis á Summe 

 

Überprüfung 

 

 € 350,-  

Überprüfung + 

Betriebswartung 
 

 

€ 700,- 

 

 

Überprüfung + 

Komplettwartung 
 

 

€ 2800,- 

 

 

 Gesamtpreis   

 

 

Preise exkl. MWSt., wertgesichert, 

inkl. sämtlicher Reise und Transportkosten, exkl. Ersatzteile. 
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5. Wertsicherung: 

 

Es wird die Wertsicherung aller in diesem Vertrag genannten Forderungen inkl. 

allfälliger Nebenforderungen vereinbart. Als Basis zur Berechnung der 

Wertsicherung dient der vom österreichischen statistischen Zentralamt 

monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex (2015 = 100) oder ein an seiner 

Stelle tretender Ersatzindex. Zur jeweiligen Preisermittlung wird der im Monat 

der Durchführung verlautbarte Verbraucher-Preisindex herangezogen.  

 

6. Vertragsdauer und Form: 

 

Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer, mindestens jedoch auf  3 Jahre,  

abgeschlossen und kann von jeder Partei ohne Angabe von Gründen unter 

Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist, nach Ablauf der 

Mindestvertragsdauer aufgekündigt werden. Eine Abänderung des Vertrags oder 

die Kündigung des selbigen bedarf der Schriftform. Der Vertrag kann nicht 

einseitig abgeändert werden. 

 

7. Gewährleistung: 

 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln 

 

8. Schlussbestimmungen: 

 

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Beide Parteien verzichten darauf, den vorliegenden Vertrag aus dem Titel der 

„Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes“ anzufechten.  

 

 

Ort, Datum 

 

 

              

 

 

 

 

für den Auftraggeber 

Stempel / Unterschrift 

 

 

Müllendorf,  

Ort, Datum 

 

Erste Österreichische Turn- und 

Sportgerätefabrik 

J. Plaschkowitz  

Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

Industriestraße V/3 

AT-7052 Müllendorf 

Für den Auftragnehmer 

Stempel / Unterschrift
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Datenblatt (bitte ausfüllen) 

 
Schulerhalter:   
 

Name:    

 

Straße:   

 

Plz./Ort:   

 

 

Rechnungsadresse: 

 

Name:    

 

Straße:   

 

Plz./Ort:   

 

 

 

Turnhalle / Funktionsräume: 

 

Schule:   

 

Straße:    

 

Plz./Ort:   

 

Ansprechperson:   

 

Tel.:    Fax.:   

 

E-Mail:   

 

Wunsch Werktag/Monat der Überprüfung:    

 


